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Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG).
Erwägungen
E. 1
Nachdem die Beschwerde mit Schreiben vom 22. August 2018 zurückgezo- gen wurde, ist das Verfahren entsprechend von der Geschäftskontrolle ab- zuschreiben.
E. 2
Mangels relevanten Aufwands ist keine Gerichtsgebühr zu erheben.
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